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CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER 

„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE 

DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND 

KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“ 

 

zur Version: 3.8  Nummer: FS-24-171 Klarstellung zu R-Transaktionen (14.11.2024)  

zu behandeln durch den DK-Arbeitsstab „DFÜ mit Kunden“ am 13.12.2024. 

 

Art der Änderung:  F     K     Ä     E      L     verschiedene 

Priorität:  hoch     mittel     gering 

 

Betrifft Kapitel: 7 

Problem bzw. Begründung der Änderung: 

Es ist klarzustellen, dass das Element <TxAmt> auf Transaktionsebene im Falle von  
R-Transaktionen nur nach bilateraler Vereinbarung belegt werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status: 

 Änderung beschlossen am 13.12.2024 (Aufnahme in Version 3.9) 

  

                                                           
1 FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres 
 Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, E=Erweite-

rung, L=Löschung)  
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Anhang zum CR FS-24-17 (14.11.2024) 

 

7.1.7.2 Amount Details 

 

6 TransactionAmou
nt 

<TxAmt> [0..1] Informationen zum Be-
trag der zu Grunde lie-
genden Transaktion 
 

AmountAndCurr
encyExchange
Details3 

Entgelte der Auf-
traggeberseite 
sind hier schon 
abgezogen (im 
Falle CRED 
(BEN)), beim ZE 
ggf. auch Ent-
gelte der Korres-
pondenzbank 
 
Eine Belegung 
bei R-Transaktio-
nen wird nicht 
empfohlen. Sollte 
dieses Element 
in diesem Fall 
verwendet wer-
den, dann ist die 
konkrete Bele-
gung bilateral zu 
vereinbaren. Ins-
besondere gilt 
nicht das oben 
beschrieben Re-
gelwerk. 
 
Hinweis für den 
ZE: In pacs ist 
dies der Inter-
bank-Settlement 
Amount (resp. 
bei MT103 das 
Feld 32) 

 


